
 

 
 

 

Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen 

Vom 10. Oktober 2008 

Abschnitt 3 
Aufnahme in die Grundschule 

 
§ 10 Anmeldung zum Schulbesuch 
(1) Alle Kinder, die vor dem 1. September des folgenden Jahres ihren sechsten Geburtstag 
haben, sind bei der Grundschule ihres Schulbezirks anzumelden. Kinder, die noch nicht 
schulpflichtig sind, können angemeldet werden. In Ausnahmefällen können Kinder mit 
umfänglichen Beeinträchtigungen auch direkt an der entsprechenden Förderschule 
angemeldet werden. 

§ 12 Aufnahme in die Grundschule 

(1) Kinder, die nach § 57 SchulG schulpflichtig sind, besuchen nach der Anmeldung die 
Grundschule mit Unterrichtsbeginn des folgenden Schuljahres, sofern sie nicht gemäß § 13 
Abs. 1 vom Schulbesuch zurückgestellt sind. 
(2) Über die Aufnahme von vorzeitig zum Schulbesuch angemeldeten Kindern entscheidet die 
Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit der Schulärztin oder dem Schularzt bis 
zum 15. Juni. Die Gründe einer ablehnenden Entscheidung werden den Eltern von der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich mitgeteilt. 
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